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Wohnungsvermietung an Personenmehrheiten

BGH, Urteil vom 27.4.2022, VIII ZR 304/21

a) Enthält ein Mietvertrag mit mehreren Mietern, die eine Wohngemeinschaft bilden, zu einem Austausch einzelner 

Mieter keine Regelung, ist im Wege einer nach beiden Seiten interessengerechten Auslegung der auf den Vertrags-

abschluss gerichteten Willenserklärungen (§§ 133, 157 BGB) zu ermitteln, ob nach dem übereinstimmenden Willen 

der Parteien den Mietern ein Anspruch gegen den Vermieter auf Zustimmung zu einem künftigen Mieterwechsel zu-
stehen sollte.

b) Allein aus dem Vorliegen eines Mietvertrags mit mehreren Mietern, die eine Wohngemeinschaft bilden, kann nicht 

auf einen derartigen übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien geschlossen werden. Vielmehr bedarf es hier-
für konkreter Anhaltspunkte.

c) Nach den Umständen des Einzelfalls kann den Willenserklärungen der Parteien die Vereinbarung eines - unter 

dem Vorbehalt der Zumutbarkeit des eintretenden Mieters stehenden - Anspruchs der Mieter auf Zustimmung zum 

Austausch eines Mitmieters insbesondere dann zu entnehmen sein, wenn die Vertragsparteien bei Vertragsschluss 

übereinstimmend davon ausgingen, dass sich häufig und in kurzen Zeitabständen ein Bedarf für eine Änderung der 

Zusammensetzung der in der Wohnung lebenden Personen ergeben kann, weil die Mieter voraussichtlich auf Grund 

ihrer persönlichen Lebensumstände bereits bei Vertragsschluss absehbar nur für einen kurzen Zeitraum an dem je-

weiligen Ort leben werden und eine vertragliche Bindung über diesen Zeitraum hinaus nicht eingehen wollen. Dies 
kann insbesondere bei der Vermietung an Studenten, die eine Wohngemeinschaft bilden der Fall sein.
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Nachteile für den Vermieter bei einem (häufigen) Mieteraustausch:
• Ggf. Veränderung der Solvenz

• Reduzierung der Möglichkeit einer Mieterhöhung

• Risiken bzgl. der Durchsetzung und Nachweisbarkeit von SE-ansprüchen

• Risiken bei einer Kündigung

• Mietverhältnis kann grds. „unendlich“ laufen; der Vermieter sieht sich immer neuen Vertragspartner

ausgesetzt

Mieter können begehrte Flexibilität auch anders erlangen, z.B.:
• durch Untervermietung oder

• gemeinsam als „Außen-GbR“ den Mietvertrag abschließen (in diesem Fall können die Gesellschaf-

ter ohne Zustimmung des Vermieters ausgewechselt werden)

Achtung:
• Anders aber wohl dann, wenn im Mietvertrag als Mietzweck „Studenten-WG“ angegeben ist.

• Die Vertragsparteien haben es in der Hand, bereits im Mietvertrag konkrete vertragliche Regelungen

hierzu aufzunehmen!
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Streitthema: Untervermietung

§ 540 Gebrauchsüberlassung an Dritte

(1) Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem

Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann

der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des

Dritten ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte

(1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohn-

raums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlan-

gen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig be-

legt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.

(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er

die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



1)  Vollständige Wohnraum-Überlassung (§ 540 BGB):

• Genehmigung des Vermieters erforderlich

• Mieter hat Sonderkündigungsrecht bei Verweigerung der Untervermietungs-

erlaubnis nach § 540 BGB 

• Mieter hat keinen Anspruch auf eine „generelle Erlaubnis“ zur Untervermie-

tung; wird diese verweigert, steht dem Mieter kein Sonderkündigungsrecht zu 

(BGH, ZMR 2012, 542)



2) Teilweise Wohnraum-Überlassung (§ 553 BGB)

• Genehmigung des Vermieters erforderlich

• Es besteht ein gesetzlicher Anspruch des Mieters auf Erteilung der Untervermietungsge-

genehmigung, wenn nach Abschluss des Mietvertrages ein „berechtigtes Interesse“ des 

Mieters entsteht (wirtschaftliche, persönliche oder familiäre Gründe)

• Der Mieter muss dem Vermieter Person und Adresse des Dritten benennen 

• auch der Lebensgefährte ist „Dritter“ und bedarf einer Genehmigung (BGH, WM 2003, 688)

• Der Vermieter kann seine Erlaubnis verweigern, wenn: 

 in der Person des Untermieters ein wichtiger Grund vorliegt,

 der Wohnraum übermäßig belegt würde oder

 aus anderen Gründen dem Vermieter die teilweise Untervermietung nicht zugemutet 

werden kann (z.B. bei alsbaldiger Beendigung des Hauptmietverhältnisses)



Schadensersatz bei verweigerter Untervermietung

BGH, Urteil vom 11.6.2014, VIII ZR 349/13

1) Ein mehrjähriger (berufsbedingter) Auslandsaufenthalt des Mieters kann ein berechtigtes

Interesse an der Überlassung eines Teils des Wohnraums an einen Dritten begründen.

2) Von einer Überlassung eines Teils des Wohnraums im Sinne des § 553 Abs. 1 BGB ist re-

gelmäßig bereits dann auszugehen, wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum

nicht vollständig aufgibt. Hierfür genügt es, wenn er ein Zimmer einer größeren Wohnung

zurückbehält, um hierin Einrichtungsgegenstände zu lagern und/oder dieses gelegentlich zu

Übernachtungszwecken (Urlaub, kurzzeitiger Aufenthalt) zu nutzen.



8

Deutlich restriktivere Rechtsprechung des LG Berlin:

LG Berlin, Beschluss vom 15.7.2022, 67 S 87/21

Ein auf die teilweise Gebrauchsüberlassung der Mietsache gerichteter Antrag des Mieters steht nur dann

im Einklang mit § 553 BGB, wenn er auch Angaben zum räumlichen Überlassungskonzept des Mieters

enthält.

LG Berlin, Urteil vom 26.4.2022, 65 S 221/21 (hier: Geltendmachung von Mietausfallschaden)

Ein berechtigtes, mit der Rechts- und Sozialordnung im Einklang stehendes Interesse des Mieters an der

Gebrauchsüberlassung eines Teils des Wohnraums i.S.d. § 553 BGB liegt nicht vor, wenn die Mietpreis-

abrede im Untermietvertrag den Vorschriften der §§ 556d ff. BGB widerspricht:

„Das berechtigte Interesse des Mieters an der Untervermietung muss mit der geltenden Rechts- und

Sozialordnung im Einklang stehen.“



9

ähnlich LG Berlin, Urteil vom 14.12.2017, 65 S 159/17

• hier: Kündigung gem. § 573 Abs. 2 Ziffer 1 BGB

• „Die Gebrauchsüberlassung ohne Erlaubnis des Vermieters allein rechtfertigt als Pflicht-

verletzung indes nicht den Ausspruch einer ordentlichen Kündigung. (…) die Höhe der von

ihr (Anm.: gemeint ist die Mieterin) vereinnahmten Untermiete (…) zeigt aber, dass sie zu-

mindest auch den Zweck verfolgt, Einnahmen zu erzielen, die beträchtlich das übersteigen,

was der Kläger aus der Vermietung seines Eigentums an die Beklagte (..) legal realisieren

kann. Dieser Zweck widerspricht dem Regelungszweck des § 553 BGB und steht nicht im

Einklang mit der Rechtsordnung (..).“

LG Berlin, Urteil vom 17.3.2022, 67 S 286/21 (hier: bloßer Komfortzuwachs reicht nicht aus)

Das Interesse am Bestand eines durch Untermieteinnahmen zu finanzierenden Nebenwohn-

sitzes kann nur dann Berücksichtigung finden, wenn es sich bei diesem um den ehemaligen

Hauptwohnsitz des Mieters handelt und die Gebrauchsüberlassung im Zusammenhang mit der

Eigenschaft des Nebenwohnsitzes als voraussichtlich auch zukünftigen Hauptwohnsitz des

Mieters steht.
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LG Berlin, Urteil vom 8.2.2017, 65 S 433/16 (hier: Wohnung soll nur noch vorgehalten werden)

Besteht ersichtlich kein Interesse des Mieters, in die gemietete Wohnung zurückzuziehen, und will

er lediglich die Wohnung dauerhaft für sich „vorhalten“, steht das nicht im Einklang mit der geltenden

Rechts- und Sozialordnung.

„Mieter, die ohne einen feststellbaren konkreten Rückkehrwillen in die gemietete Wohnung diese

unter (Aus-)Nutzung der mieterschützenden Regelungen des sozialen Wohnraummietrechts dauer-

haft im Wege der Untermiete nur für sich vorhalten wollen, würden einen „zweiten“ Wohnungsmarkt

eröffnen, auf dem der Mieterschutz nur eingeschränkt Wirkung entfalten könne, wenn der Untermie-

ter sich seinerseits gegenüber dem Mieter mit Erfolg auf mieterschützende Vorschriften berufen

könnte. Es dürfe, so das Landgericht, mit der Rechtsordnung auch im Übrigen schwer in Einklang zu

bringen sein, dass der Mieter über die Untervermietung dauerhaft die Position eines Vermieters

einnimmt, der sich im Verhältnis zum Untermieter mit Rechten ausgestattet sieht, die dem

Hauptvermieter aufgrund der mieterschützenden Regelungen des sozialen Wohnraummietrechts

nicht zustehen.“
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Mietkosten für Rauchwarnmelder 

nicht umlagefähig

BGH, Urteil vom 11.05.2022, VIII ZR 379/20

Bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern handelt es sich nicht um sonstige Be-

triebskosten i.S.v. § 2 Nr. 17 BetrKV, sondern – da sie die Kosten für den Erwerb von

Rauchwarnmeldern gleichzusetzen sind – um betriebskostenrechtlich nicht umlagefähige

Aufwendungen.
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„Müllmanagementkosten“

Kosten der Kontrolle der Restmüllbehälter sind umlagefähig

BGH, Urteil vom 5.10.2022, VIII ZR 117/21

Die Kosten eines externen Dienstleisters für die regelmäßige Kontrolle der Restmüllbehälter des Miet-

objekts auf Einhaltung der satzungsmäßigen Vorgaben für die Mülltrennung und für die bei fehlerhafter

Abfalltrennung erfolgende Nachsortierung von Hand sind im Wohnraummietverhältnis gemäß § 2 Nr. 8

BetrKV auf den Mieter umlegbare Betriebskosten.

Nr. 8 die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung,

Zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren

und die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören na-

mentlich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnah-

men, die Kosten des Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von

Müll-mengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;
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Gebot der Wirtschaftlichkeit gilt im konkreten 

Mietverhältnis erst ab Abschluss des Mietvertrags

BGH, Urteil vom 25.1.2023, VIII ZR 230/21
a) Wurde ein die Betriebskosten auslösender Dienstleistungsvertrag bereits vor Abschluss des Wohnraum-

mietvertrags geschlossen, kann eine mögliche Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebots als Nebenpflicht

des Vermieters schon wegen einer zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestehenden mietvertraglichen Rück-

sichtnahmepflicht nicht in der Eingehung dieser Verbindlichkeit gesehen werden. Vielmehr kommt eine

Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebots nur in Betracht, soweit dem Vermieter - im Falle eines nicht

angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses - eine Korrektur der zu überhöhten Kosten führenden Maß-

nahme während des Mietverhältnisses - beispielsweise durch Kündigung eines Vertrags mit ungünstigen

Bedingungen - möglich und wirtschaftlich zumutbar gewesen wäre und er diese Möglichkeit nicht ergrif-

fen hat.

b) Aus der Einordnung des Wirtschaftlichkeitsgebots als vertragliche Nebenpflicht des Vermieters folgt nach

allgemeinen Grundsätzen, dass der Mieter, der wegen einer solchen Pflichtverletzung Ansprüche erhebt,

die Darlegungs- und Beweislast für ein pflichtwidriges Verhalten des Vermieters trägt.
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Anspruch des Mieters auf Installation einer Wallbox

LG München, Urteil vom 25.5.2022, 14 S 16374/21
1) Der Vermieter muss regelmäßig die Installation einer Wallbox für das Laden eines Elektrofahrzeugs in der

Garage erlauben. Moralische Vorbehalte des Vermieters im Hinblick auf die Nutzung von Elektroautos sind

als unbeachtlich zu qualifizieren.

2) Ein vertragsgemäßer Gebrauch der Mietsache liegt im Abstellen eines Elektrofahrzeugs.

Hier: Vermietet ist ein Reihenhaus nebst Einzelgarage. Der Mieter bittet um Erlaubnis zum Einbau einer Wallbox.

Der Vermieter meint, durch die Installation werde ein gefahrträchtiger Zustand und eine baurechtswidrige Situation

geschaffen.

§ 554 Barrierereduzierung, E-Mobilität und Einbruchsschutz

(1) Der Mieter kann verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die dem

Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem Ein-

bruchsschutz dienen. Der Anspruch besteht nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter Wür-

digung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. Der Mieter kann sich im Zusammenhang mit der

baulichen Veränderung zur Leistung einer besonderen Sicherheit verpflichten; § 551 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
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Anspruch des Mieters auf Duldung einer Solaranlage?
AG Stuttgart, Urteil vom 30.3.2021, 37 C 2283/20

Sachverhalt:

Der Mieter beantragt beim Vermieter die Erlaubnis zur Installation einer Solaranlage zur Stromproduktion auf

dem Balkon. Der Vermieter verweigert die Erlaubnis, der Mieter installiert eigenmächtig.

Der Vermieter klagt auf Entfernung und trägt verschiedene Installationsmängel vor, die zu Betriebsgefahren

der Anlage führen. Der Mieter hingegen verweist auf seine Eigenschaft als Elektrofachkraft, bestreitet

Installationsmängel, zieht einen Vergleich mit der Benutzung eines elektrischen Haushaltsgerätes und beruft

sich auf eine Duldungspflicht des Vermieters.

Entscheidung:

• Das AG Stuttgart weist die Unterlassungsklage des Vermieters ab; dem Mieter stünde ein Anspruch auf

Installation aus § 242 BGB zu, weshalb der Vermieter treuwidrig handle (sog. dolo petit Einrede).

• Klimaschutzaspekte sowie die Einsparung von Energiekosten durch Nutzung selbst produzierten Solar-

stroms und Aspekte des Umweltschutzes (Art. 20a GG! „gewünschte Energiewende“)

• Solaranlage sei deshalb jedenfalls dann zu dulden, wenn sie baurechtlich zulässig, optisch nicht störend,

leicht zurückbaubar und fachmännisch ohne Verschlechterung der Mietsache installiert werde. Auch

dürfe keine erhöhte Brandgefahr oder sonstige Gefahr von der Anlage ausgehen.
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Flächenangaben im Mietvertrag unverbindlich?

LG Berlin, Beschluss vom 21.6.2022, 67 S 96/22

Die Parteien eines Mietvertrags schließen keine Sollvereinbarung über eine vom Vermieter gem. §§ 535 ff.

BGB zu gewährleistende Mindestfläche der Mietsache, wenn der Mietvertrag neben einer konkreten Qua-

dratmeterangabe den formularvertraglichen Zusatz:

„Diese Angabe dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Festlegung des Mietgegenstands. Der räumliche

Umfang der Mietsache ergibt sich vielmehr aus der Angabe der vermieteten Räume.“

enthält (vgl. hierzu auch BGH, IMR 2010, 42).

Beachte:
• Minderung: maßgebend ist Abweichung von mehr als 10%

• Mieterhöhung: maßgebend ist die tatsächliche Wohnfläche

• Nebenkosten: maßgebend ist die tatsächliche Wohnfläche
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Berliner Mietpreisbremse:

Unübliche Vertragsgestaltung spricht für Umgehungsgeschäft

LG Berlin, Beschluss vom 22.2.2023, 64 S 230/22

Da es – anders als bei Stellplätzen oder Garagen – in Berlin dem ortsüblichen Standard ent-

spricht, dass eine Wohnung einen nutzbaren Keller oder vergleichbaren Abstellraum umfasst,

stellt die Aufsplittung von Wohnungsmietvertrag und Kellernutzungsverhältnis eine Umgehung

der Regelungen über die Mietpreisbremse dar.

Hier:
• Wohnraummietvertrag sowie Vertrag über Kellerverschlag, für den der Mieter mtl. € 99,00 zahlt

• Zusammen überschreitet die Miete für Wohnung und Keller die Grenze der Mietpreisbremse
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Modernisierungsmieterhöhung, § 559 b BGB:

Kostenaufstellung nur nach Maßnahmen, nicht nach Gewerken

BGH, Urteil vom 20.7.2022, VIII ZR 339/21, 337/21 sowie 361/21

1. In einer Modernisierungsmieterhöhung müssen, wenn mehrere verschiedene Maßnahmen durchgeführt

wurden, die Kosten für jede Maßnahme angegeben werden.

2. Es ist nicht erforderlich, dass die Kosten noch einmal nach Gewerken unterteilt werden (so aber LG Bre-

men: „konkrete Arbeitsabschnitte“ bzw. „greifbare Einzelarbeiten“//BGH: dies gibt dem Mieter keinen

weiteren oder neuen Erkenntnisgewinn; im Zweifel kann er Belegeinsicht nehmen)

3. Dies gilt auch, wenn eine modernisierende Instandsetzung durchgeführt wurde. In diesem Fall reicht die

Angabe einer Quote oder eines bezifferbaren Betrags, um den Instandsetzungsanteil anzugeben.

4. Bei der Erläuterung der Maßnahme kann auf den Inhalt der Modernisierungsankündigung Bezug ge-

nommen werden.

§ 559b Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungserklärung

(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mieter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn 

in ihr die Erhöhung auf Grund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den Voraussetzungen 

der §§ 559 und 559a erläutert wird. § 555c Absatz 3 gilt entsprechend.
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Bei Modernis.-Erhöhung keine übertriebene Förmelei

BGH, Urteil vom 23.11.2022, VIII ZR 59/21

1. Aus der Mieterhöhungserklärung muss hervorgehen, in welchem Umfang durch die durchgeführten Arbei-

ten Instandsetzungskosten erspart wurden.

Achtung: BGH, Beschluss vom 21.2.2023, VIII ZR 106/21

Bringt der Vermieter in der Mieterhöhungserklärung und dem in Bezug genommenen Ankündigungsschreiben

hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass er die Baumaßnahmen als reine Modernisierungsmaßnahmen an-

sieht und deshalb keinen Abzug für Instandhaltungsaufwendungen vornimmt, ist dies formell wirksam!

2. Baunebenkosten, wie z.B. Architekten-/Ingenieurleistungen, Baustelleneinrichtung, Gerüstarbeiten, kön-

nen gebündelt zusammengefasst werden; sie müssen nicht einzelnen Modernisierungsmaßnahmen

zugeordnet werden.
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Schönheitsreparaturen:

„Fenster- und Außentüren von innen“ ist unwirksam

AG Hamburg, Urteil vom 26.10.2022, 49 C 150/22

Die formularvertragliche Klausel: „….Streichen der Innentüren, der Fenster und Außentüren von innen“

regelt nicht eindeutig, dass das Streichen der Fenster nur von innen geschuldet ist. Die Regelung ist

daher unwirksam.

§ 28 II BV

(4) Die Kosten der Schönheitsreparaturen in Wohnungen sind in den Sätzen nach Absatz 2 nicht enthalten.

Trägt der Vermieter die Kosten dieser Schönheitsreparaturen, so dürfen sie höchstens mit 8,50 Euro je

Quadratmeter Wohnfläche im Jahr angesetzt werden. Schönheitsreparaturen umfassen nur das

Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden,

Heizkörper einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen.
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Unwirksame Schönheitsreparaturregelung auch 

in der Gewerberaummiete

OLG Brandenburg, Urteil vom 6.12.2022, 3 U 132/21

Die formularvertragliche Klausel: „Der Mieter ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des

Vermieters von der bisherigen Ausführungsart abzuweichen“ ist in einem Gewerbemiet-

verhältnis unwirksam.

So bereits: BGH, Beschluss vom 11.9.2012, VIII ZR 237/11 zur Wohnraummiete!



22

Kann der Vermieter auch (nur) den sog. 

„fiktiven“ Schadensersatz geltend machen?

BGH, Urteil vom 26.4.2022, VIII ZR 364/22 (so auch Urteil vom 14.6.2021, VIII ZR 24/21)

1. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH können Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leis-

tung im Mietrecht auch mit den für die Instandsetzung oder –haltung oder für den Rückbau der

Mietsache erforderlichen, aber (noch) nicht aufgewendeten („fiktiven“) Kosten bemessen werden

(so auch BGH vom 31.3.2021, XII ZR 42/20).

2. Dies gilt auch dann, wenn das Mietobjekt veräußert wird, ohne dass die Mängel beseitigt worden

sind und der Schadensersatzanspruch an die Käufer abgetreten worden ist.

3. Eine wirksame Fristsetzung im Sinne von § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB setzt voraus, dass der Vermie-

ter in seinem mit Fristsetzung verbundenen Verlangen auf Erbringung der geschuldeten Leistung

diese Leistung eindeutig bezeichnet.

Hier: Nur Aushändigung des „Wohnungs-Abnahmeprotokoll“ mit aufgeführten Mängeln und der Auffor-

derung, die Mängel binnen einer Woche zu beseitigen. Dem Schreiben ist jedoch nicht zu entnehmen,

welche Leistungen der Mieter im Einzelnen erbringen soll.



Schadensersatz wegen nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen, 

§§ 280, 281 BGB

Voraussetzungen:

 Schönheitsreparaturverpflichtung ist wirksam auf den Mieter abgewälzt, 

 Schönheitsreparaturen müssen fällig sein, 

 Konkretes Mängelbeseitigungsschreiben erforderlich,  

 angemessene Frist  

Beachte:

Nach § 548 Abs. 1 BGB verjähren Schadensersatzansprüche des Vermieters in sechs Monaten

ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vermieter die Mietsache zurückerhält, unabhängig davon, ob das

Mietverhältnis beendet ist.



Fiktive Schadensbemessung zulässig sowohl für 
Schadensersatz als auch Vorschuss

BGH, Urteil vom 19.4.2023, VIII ZR 280/21

Der Vermieter begehrt Schadensersatz nach Rückgabe der Wohnung für in Teilen von ihm selbst bereits aus-

geführten Mängelbeseitigungsmaßnahmen sowie ferner Vorschuss für die noch zur Ausführung anstehenden

weiteren Mängelbeseitigungsmaßnahmen, wie z.B.

• vom Mieter nicht ausgeführte SRen (trotz vorherigen Mängelbeseitigungsschreibens)

• Rückbau von mieterseits verlegten Fliesen sowie eines PVC-Belags

• Entfernung/Austausch von Wandfliesen in der Küche

• Malerarbeiten an der Wand im Treppenhaus des MFH

Der Vermieter berechnet den Schaden nach einem Kostenvoranschlag:

• Ohne Ust: für die von ihm bereits selbst ausgeführten Arbeiten (€ 881,35)

• Mit Ust: für den Vorschuss bzgl. der noch auszuführenden Arbeiten (€ 7.961,35)

LG Hagen: weist die Klage ab; fiktive Schadensberechnung ist unzulässig (so: VII ZR 46/17)

BGH: „Nach ständiger Rechtsprechung des BGH können SE-Ansprüche statt der Leistung auch mit den für die

Instandsetzung oder –haltung oder für den Rückbau der Mietsache erforderlichen aber (noch) nicht aufgewen-

deten („fiktiven“) Kosten bemessen werden.“
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Verjährung:
§ 548 Abs. 1 BGB ist Spezialvorschrift im Mietrecht

BGH, Urteil vom 31.8.2022, VIII ZR 132/20

§ 548 Abs. 1 BGB enthält für die von dieser Bestimmung erfassten Ansprüche des Vermieters

eine abschließende Sonderregelung, die der allgemeinen Regelung des § 199 Abs. 3 Satz 1 Nr.

2 BGB vorgeht, so dass eine Anspruchsverjährung vor Rückgabe der Mietsache an den Vermie-

ter nicht eintreten kann, auch wenn die in der vorgenannten Vorschrift bestimmte Frist von 30

Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Scha-

den auslösenden Ereignis an bereits im laufenden Mietverhältnis verstrichen ist.



26

Sachverhalt:
1981: Mietvertag

1984: nicht fachgerechter Ausbau des Badezimmers durch die Mieterin (eine Dichtung unterhalb der 

Fliesen fehlte)

2016: Wassereinbruch in dem unmittelbar darunter gelegenen Badezimmers; Feststellung, dass die 

Decke einsturzgefährdet ist, weil mehrere Deckenbalken durch über Jahre eingedrungene 

Feuchtigkeit beschädigt worden ist

2017: Klage des Vermieters auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von € 37.643,09 nebst Zinsen; 

Mieterin beruft sich auf Verjährung. Zu Recht?

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen

(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren

1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung

der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

Maßgeblich ist die früher endende Frist.

§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des Wegnahmerechts

(1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren in

sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. Mit der Verjährung des

Anspruchs des Vermieters auf Rückgabe der Mietsache verjähren auch seine Ersatzansprüche.
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Aus den Entscheidungsgründen:

„Dazu muss der Vermieter in die Lage versetzt werden, sich durch Ausübung der unmittelbaren

Sachherrschaft über die Mietsache ungestört ein umfassendes Bild von etwaigen Mängeln,

Veränderungen und Verschlechterungen zu machen (…). Der zentrale Gesetzeszweck, den Ver-

mieter zu einer möglichst raschen Klärung seiner Ersatzansprüche anzuhalten, ist daher aus-

drücklich an den Rückerhalt der Mietsache geknüpft (…). Diese gesetzgeberische Wertung würde

unterlaufen, wenn eine Verjährung von Ansprüchen im Anwendungsbereich des § 548 Abs. 1 BGB

bereits in solchen Fällen einträte, in denen die dreißigjährige Verjährungsfrist des § 199 Abs. 3

Satz 1 Nr. 2 BGB bereits verstrichen ist, bevor der Vermieter die Mietsache zurückerhalten hat.“
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Keine Hochzeitsfeier wegen Corona:

Vertragsanpassung möglich!?

BGH, Urteil vom 11.1.2023, XII ZR 101/21

1) Der Umstand, dass die Durchführung einer Hochzeitsfeier mit der geplanten Bewirtung von bis zu

120 Personen aufgrund verschiedener Regelungen in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-

Schutzverordnung nicht zulässig war, führt nicht zu einem Mangel des Mietgegenstands im Sinne

von § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB.

2) Für einen Mieter, der Räume zur Durchführung einer Veranstaltung gemietet hat, kommt grds. ein

Anspruch auf Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage gem. § 313 Abs. 1 BGB

in Betracht, wenn die Veranstaltung aufgrund von hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der

COVID-19-Pandemie nicht in der geplanten Form stattfinden kann.

3) Nur wenn eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar ist, kann

nach § 313 Abs. 3 BGB der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten oder bei Dauerschuldver-

hältnissen den Vertrag kündigen. Dafür genügt es nicht, dass ein weiteres Festhalten am Verein-

barten nur für eine Partei unzumutbar erscheint; vielmehr muss das Abgehen vom Vereinbarten

der anderen Partei auch zumutbar sein.
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Was war geschehen?
• 8.8.2018: Standesamtliche Hochzeit

• Geplant war kirchliche Trauung am Jahrestag der Heirat am 8.8.2020 in Verbindung mit der

Taufe der Tochter

• Ehepaar schließt Vertrag über Anmietung von Räumen mit bis zu 120 Gästen; Miete 5.000 €

netto zzgl. weiterer Kosten

• 10.7.2020 „Corona-VO“ (Niedersachsen): max. 50 Personen zulässig

• Mieter sagen die Hochzeits-Feier mit Mail vom 20.7.2020 ab; Vermieter stellt Rechnung

BGH: Wegfall der Geschäftsgrundlage? Ja, aber….
• Ein Rücktritt oder ein Recht zur Kündigung kommt nur als Ultima Ratio in Betracht. Hier, so

der BGH, wäre dem Ehepaar ggf. eine Verlegung der Hochzeitsfeier zumutbar gewesen.

• daher Zurückverweisung ans OLG Celle: Dort soll festgestellt werden, ob den Beklagten

eine Terminsverlegung angeboten wurde und wieso jenes Angebot ihnen womöglich unzu-

mutbar war
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